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Proaktiv
(Art 22a Abs 1 B-VG, § 1 Z 1 IFG)

Rechtsprechung Justizverwaltung
(monokr./kolleg.)

Individueller Zugang
(Art 22a Abs 2 B-VG, §§ 7 ff IFG)

Monokratische Justizverwaltung
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§ 6 IFG

„5. im Interesse der unbeeinträchtigten Vorbereitung einer
Entscheidung, im Sinne der unbeeinträchtigten
rechtmäßigen Willensbildung und ihrer unmittelbaren
Vorbereitung, insbesondere (…)

b) im Interesse eines behördlichen oder gerichtlichen 
Verfahrens, einer Prüfung oder eines sonstigen 
Tätigwerdens des Organs sowie zum Schutz der 
gesetzlichen Vertraulichkeit von Verhandlungen, 
Beratungen und Abstimmungen (…)
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§ 6 IFG

7. im überwiegenden berechtigten Interesse eines anderen, 
insbesondere

a) zur Wahrung des Rechts auf Schutz der personenbezogenen 
Daten,

b) zur Wahrung von Berufs-, Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen,

c) zur Wahrung des Bankgeheimnisses (§ 38 des 
Bankwesengesetzes, BGBl. Nr. 532/1993),

d) zur Wahrung des Redaktionsgeheimnisses (§ 31 des 
Mediengesetzes, BGBl. Nr. 314/1981) oder

e) zur Wahrung der Rechte am geistigen Eigentum betroffener 
Personen,

erforderlich und verhältnismäßig und gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist. (…)“
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Proaktive Information in der Gerichtsbarkeit
Bsp: www.justizonline.gv.at
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§ 48a GOG

„Nach Maßgabe der personellen und technischen
Voraussetzungen sind die Bestimmungen über den Obersten
Gerichtshof, BGBl. Nr. 328/1968, über die
Entscheidungsdokumentation Justiz und die allgemeine
Zugänglichkeit von Entscheidungen auch auf rechtskräftige
Entscheidungen der Gerichte erster und zweiter Instanz sowie
der im Bereich der Justiz eingerichteten weisungsfreien
Kollegialbehörden, soweit diese Entscheidungen von
allgemeinen, über den Einzelfall hinausgehenden Interesse
sind, sinngemäß anzuwenden.“
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Verhandlungsplan LG Strafsachen Wien
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Zusammenfassung
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• Erhöhte Transparenz fördert Qualität

• Vielzahl an Veröffentlichungen aus der Gerichtsbarkeit

• Handlungsbedarf: Publikation insb der zweitinstanzlichen 
Entscheidungen (Zivil-/Strafgerichte)

• Spezialvorschriften – Maßstab Art 22a Abs 1 u Abs 2 B-VG

• Standard des Informationszugangs wird letztlich durch die 
österreichischen Höchstgerichte, EuGH und EGMR 
bestimmt
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !


